
Aus den G r ü n d e n :
1. Die Klage ist, wie sich aus der vorgetragenen Klage

schrift ergibt, auf § 1421 BGB gestützt, also auf einen 
Herausgabeanspruch der Ehefrau oder geschiedenen 
Ehefrau, der an die Tatsache der Beendigung des Gü
terstandes der Verwaltung und Nutznießung anknüpft, 
also auf dem früher geltenden ehelichen Güterrecht 
des BGB beruht. Sachlich hat das Landgericht Dresden 
im zweiten Teilurteil vom 28. März 1952 die Verurtei
lung des Verklagten zur Zahlung von 4500 DM auf den 
Ausgleichungsanspruch der Ehefrau nach Beendigung 
der Ehe gestützt, der ihr als eine Auswirkung der in 
Art. 7 und 30 der Verfassung der Deutschen Demokra
tischen Republik festgelegten Gleichberechtigung von 
Mann und Frau auf Grund der Erwägung zusteht, daß 
das während der Ehe Erworbene zum Teil auf Grund 
ihrer Mitarbeit in das Eigentum des Ehemannes ge
kommen sei.

Das Bezirksgericht hat in seinem Berufungsurteil 
ausgeführt, die Geltendmachung dieses Anspruchs 
könne nicht als Klagänderung angesehen werden, denn 
da vor Inkrafttreten der Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik der Ausgleichungsanspruch 
gesetzlich noch nicht bestanden habe, hätte die Kläge
rin zwangsläufig auf die Bestimmungen des BGB zu
rückgreifen müssen. Das Bezirksgericht hat also, wenn 
auch rechtsirrig, geglaubt, diese beiden Ansprüche seien 
ihrem Wesen nach gleichbedeutend; das Kreisgericht 
habe lediglich einem von vornherein geltend gemachten 
Anspruch eine andere, verbesserte rechtliche Begrün
dung gegeben. Es ist daher zulässig und erforderlich, 
über den von der Klägerin geltend gemachten Heraus
gabeanspruch nach § 1421 BGB zu entscheiden, auf den 
sie sich überdies auch weiterhin gestützt hat.

2. Sachlich steht der Klägerin kein Ausgleichungsan
spruch auf Grund der Art. 7 und 30 der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik, sondern allenfalls 
ein Herausgabe- oder Ersatzanspruch zu. Die Ehe der 
Parteien ist rechtskräftig geschieden worden, bevor die 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in 
Kraft getreten ist. (Übrigens ist auch die jetzige Klage 
vor diesem Zeitpunkt erhoben worden). Der Ausglei
chungsanspruch kann aber nicht für Vermögensbezie
hungen aus einer vor Inkrafttreten der Verfassung auf
gelösten Ehe geltend gemacht werden.

Das Urteil des 1. Zivilsenats des Obersten Gerichts 
vom 11. September 1952 (NJ 1952 S. 489), aus dem das 
Bezirksgericht die gegenteilige Auffassung entnommen 
hat, ist durch das Urteil dieses Senats vom 26. Fe
bruar 1955 — 1 Zz 92/54 — überholt. In diesem Urteil 
wird ausgeführt, daß bis zum Inkrafttreten der Ver
fassung der Deutschen Demokratischen Republik der 
gesetzliche Güterstand der Verwaltung und Nutznie
ßung (§§ 1363 ff. BGB) bestanden habe, und daß diese 
Bestimmungen sowie die über das vertragsmäßige Gü
terrecht (§§ 1532 bis 1563 BGB) durch die Verfassung 
der Deutschen Demokratischen Republik außer Kraft 
gesetzt worden seien, weil sie gegen den Grundsatz 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau verstoßen. 
Seit dem Inkrafttreten der Verfassung sei gesetzlicher 
Güterstand nur noch die Gütertrennung.

Derselbe Grundsatz wie für das allgemeine Inkraft
treten des Güterstandes der Gütertrennung muß aber 
auch für das des Ausgleichungsanspruchs gelten: denn 
beide beruhen darauf, daß seit dem Inkrafttreten der 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
die Gleichberechtigung der Geschlechter unmittelbar 
geltendes Recht geworden ist.

Aus der Verfassung des Landes Sachsen vom 28. Fe
bruar 1947 kann dagegen ein derartiger Schluß nicht 
gezogen werden; denn Art. 22 Abs. 2 Satz 2 dieser 
Verfassung besagt lediglich, daß gesetzliche Bestim
mungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegen
stehen, aufzuheben s i n d .  Diese Vorschrift muß als 
Ausnahme von der Vorschrift des Art. 95 Abs. 1 der 
genannten Verfassung angesehen werden, daß ihre Be
stimmungen unmittelbar geltendes Recht sind.

3. Der Klägerin steht also nicht ein allgemeiner Aus
gleichungsanspruch, wohl aber möglicherweise ein An
spruch auf Herausgabe oder Ersatz der aus ihrem Ver
mögen während der Ehe gemachten Verwendungen zu. 
Der Beweis für diese Verwendungen liegt ihr 
ob. Schätzungen sind in gewissem Umfange

möglich (§ 287 ZPO), sie müssen aber auf einer 
geeigneten Grundlage beruhen. Andererseits ist, wie 
keiner Begründung bedarf, Gegenbeweis durch den 
Verklagten zulässig. Beide Parteien sind zu befragen, 
welche Beweismittel ihnen zur Verfügung stehen; in 
jedem Falle sind die von ihnen angebotenen tauglichen, 
d. h. durchführbaren und schlüssigen Beweise zu er
heben.

Da die Instanzgerichte der Meinung waren, der Her
ausgabeanspruch sei mit dem Ausgleichungsanspruch 
identisch und könne nach den für diesen maßgebenden 
Grundsätzen bewiesen werden, so ist dies bisher noch 
nicht ausreichend geschehen.

§ 1717 BGB; §§ 128, 377 ZPO.
Mehrverkehr der Mutter des nichtehelichen Kindes 

darf nicht lediglich auf Grund ihrer Erklärungen gegen
über dem Referat Jugendhilfe/Heimerziehung als er
wiesen angesehen werden.

OG, Urt. vom 25. Juni 1956 - 2 Zz 21/56.
Die Klägerin ist am 10. Dezember 1952 als nichteheliclies Kind 

der geschiedenen Frau K. geboren worden. Mit der Behaup
tung, der Verklagte habe ihrer Mutter innerhalb der gesetz
lichen Empfängniszeit, das ist die Zeit vom 11. Februar bis 
12. Juni 1952, beigewohnt, macht die Klägerin erneut — nach
dem sie in dem Vorprozeß die Klage zurückgenommen hat — 
gegen den Verklagten Unterhaltsansprüche geltend.

Sie hat den Antrag gestellt, den Verklagten zur Zahlung 
einer monatlichen Unterhaltsrente von 30 DM vom Tage der 
Geburt an bis zur wirtschaftlichen Selbständigkeit der Klä
gerin zu verurteilen.

Der Verklagte hat Abweisung der Klage beantragt. Er hat 
die Behauptung der Klägerin bestritten und darüber hinaus 
die Einrede des Mehrverkehrs erhoben und Zeugen hierfür 
benannt. Weiterhin hat er sich auf die Rücknahme der von 
der Klägerin erhobenen Klage gestützt und sich auf den In
halt der Vorakten bezogen.

Mit Urteil vom 1. Februar 1955 hat das Kreisgericht die 
Klage ohne Beweisaufnahme abgewiesen. Zur Begründung 
hat es ausgeführt: Die Mutter der Klägerin habe im Vor
prozeß gegenüber dem Referat Jugendhilfe/Heimerziehung zu
gegeben, mit dem Mehrverkehrszeugen K. innerhalb der ge
setzlichen Empfängniszeit geschlechtlich verkehrt zu haben. 
Infolge dieses erwiesenen Mehrverkehrs müsse die Klage 
gern. § 1717 BGB abgewiesen werden. Im übrigen komme die 
Aussichtslosigkeit des Klagbegehrens auch durch die Klag
rücknahme im Vorprozeß zum Ausdruck.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag des 
Generalstaatsanwalts. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht ist seiner Pflicht zur sorgfältigen und 

eingehenden Sachaufklärung, die gerade in einem 
Unterhaltsprozeß wegen dessen erhöhter gesellschaft
licher Bedeutung erforderlich gewesen wäre, nicht nach
gekommen. Seine Auffassung, daß der von der Mutter 
der Klägerin vor dem Referat Jugendhilfe/Heim
erziehung zugegebene Verkehr mit dem vom Ver
klagten benannten Zeugen K. ausreiche, die Klage 
wegen e r w i e s e n e n  Mehrverkehrs ohne weitere 
Prüfung abzuweisen, ist fehlerhaft.

Der Zivilprozeß wird von dem Prinzip der Mündlich
keit und Unmittelbarkeit beherrscht. Das bedeutet, daß 
das Prozeßgericht selbst die angebotenen Beweise er
heben muß, falls nicht eine der im § 375 ZPO oder 
§ 377 Abs. 3 und 4 ZPO aufgeführten Ausnahmen vor
liegt. Keinesfalls darf es sich bei seiner Entscheidung 
auf eine nicht vor einem Gericht abgegebene Erklärung 
stützen. Erst wenn durch die vorschriftsmäßige, in der 
Regel mündliche und unmittelbare Beweisaufnahme 
eine Behauptung bewiesen wird, kann diese als fest
gestellte Tatsache für das Gericht Bedeutung gewinnen. 
Um im vorliegenden Fall Mehrverkehr als erwiesen 
festzustellen, hätte das Kreisgericht also die vom Ver
klagten benannten Zeugen und die Mutter der Klägerin 
vernehmen müssen. Daß es die Äußerung der Mutter 
der Klägerin, die diese lediglich vor dem Referat 
Jugendhilfe/Heimerziehung abgegeben hat, als Grund
lage seiner Entscheidung genommen hat, ist eine grobe 
G esetzesverletzung.

Zivilrecht
§ 13 OGStG; § 62 ZPO.
Ist der Kassationsantrag hinsichtlich e i n e s  Streit

genossen rechtzeitig gestellt, so ist er bei notwendiger 
Streitgenossenschaft auch hinsichtlich der übrigen zu
lässig.

OG, Urt. vom 20. August 1956 — 2 Zz 28/56.
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